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Kommission/Rat der Europäischen Union 

(Rechtssache C-118/10) 

(2010/C 113/54) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Parteien 

Klägerin: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: V. 
Di Bucci, L. Flynn, K. Walkerová, A. Stobiecka-Kuik) 

Beklagter: Rat der Europäischen Union 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— den Beschluss des Rates 2009/991/EU ( 1 ) vom 16. Dezem
ber 2009 über die Gewährung einer staatlichen Beihilfe 
durch die Behörden der Republik Lettland für den Erwerb 
landwirtschaftlicher Flächen zwischen dem 1. Januar 2010 
und dem 31. Dezember 2013 für nichtig zu erklären; 

— dem Rat der Europäischen Union die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Mit dem Erlass des angefochtenen Beschlusses habe sich der Rat 
über die Entscheidung der Kommission hinweggesetzt, die sich 
aus dem Vorschlag für zweckdienliche Maßnahmen in Nr. 196 
der Agrarleitlinien 2007 und der bedingungslosen Zustimmung 
Lettlands dazu ergebe und nach der Lettland verpflichtet sei, 
eine bestehende Beihilferegelung für den Erwerb landwirtschaft
licher Flächen bis spätestens 31. Dezember 2009 auslaufen zu 
lassen. Unter dem Vorwand außergewöhnlicher Umstände habe 
der Rat Lettland tatsächlich gestattet, diese Regelung bis zum 
Ende der Laufzeit der Agrarleitlinien 2007 am 31. Dezember 
2013 beizubehalten. Die vom Rat zur Begründung seines Be
schlusses ausgeführten Umstände seien offensichtlich keine au
ßergewöhnlichen Umstände, die den ergangenen Beschluss 
rechtfertigen könnten und trügen der Entscheidung der Kom
mission über diese Regelung nicht Rechnung. Die Kommission 
stützt ihre Nichtigkeitsklage auf vier Klagegründe: 

a) Erstens habe der Rat keine Zuständigkeit gehabt, auf der 
Grundlage von Art. 108 Abs. 2 Unterabs. 3 AEUV tätig 
zu werden, weil die von ihm genehmigte Beihilfe eine be
stehende Beihilfe gewesen sei, zu deren Auslaufenlassen bis 

Ende 2009 sich Lettland verpflichtet habe, als es den dafür 
von der Kommission vorgeschlagenen zweckdienlichen 
Maßnahmen zugestimmt habe. 

b) Zweitens habe der Rat durch die Genehmigung der Beibe
haltung der Beihilfemaßnahmen bis 2013 seine Befugnisse 
missbraucht, indem er versucht habe, der Entscheidung, wo
nach Lettland diese Maßnahmen bis Ende 2009, aber nicht 
darüber hinaus habe beibehalten können, ihre Wirkung zu 
nehmen. 

c) Drittens sei der angefochtene Beschluss unter Verstoß gegen 
den Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit erlassen wor
den, der sowohl für die Mitgliedstaaten wie auch zwischen 
den Organen gelte. Mit seinem Beschluss habe der Rat Lett
land aus seiner Verpflichtung entlassen, mit der Kommission 
in Bezug auf die zweckdienlichen Maßnahmen, denen Lett
land hinsichtlich bestehender Beihilfen für den Erwerb land
wirtschaftlicher Flächen im Rahmen der in Art. 108 Abs. 1 
AEUV festgelegten Zusammenarbeit zugestimmt habe, zu
sammenzuarbeiten. 

d) Schließlich habe der Rat insoweit einen offensichtlichen Be
urteilungsfehler begangen, als er befunden habe, dass außer
gewöhnliche Umstände vorgelegen hätten, die den Erlass der 
genehmigten Maßnahme rechtfertigten. 

( 1 ) ABl. L 339 vom 22. Dezember 2009, S. 34. 

Vorabentscheidungsersuchen des Marknadsdomstolen 
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Vorlagefragen 

1. Muss das Tatbestandsmerkmal „den Verbraucher dadurch in 
die Lage versetzt, einen Kauf zu tätigen“ in Art. 2 Buchst. i 
der Richtlinie 2005/29 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 11. Mai 2005 über unlautere Geschäftsprak
tiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen 
Unternehmen und Verbrauchern (Richtlinie) ( 1 ) so ausgelegt 
werden, dass eine Aufforderung zum Kauf besteht, sobald 
der Verbraucher hinreichend über das beworbene Produkt 
und dessen Preis informiert ist, um einen Kaufentschluss 
fassen zu können, oder ist es erforderlich, dass die kom
merzielle Kommunikation auch eine tatsächliche Möglichkeit 
bietet, das Produkt zu kaufen (beispielsweise mittels eines 
Bestellkupons), oder dass sie im Zusammenhang mit einer 
solchen Möglichkeit steht (beispielsweise Werbung vor ei
nem Ladengeschäft)? 

2. Wenn die Antwort auf die obige Frage lautet, dass eine 
tatsächliche Möglichkeit bestehen muss, das Produkt zu kau
fen, liegt dann eine solche bereits vor, wenn die kommer
zielle Kommunikation auf eine Telefonnummer oder eine 
Website verweist, unter bzw. auf der das Produkt bestellt 
werden kann? 

3. Muss Art. 2 Buchst. i der Richtlinie so ausgelegt werden, 
dass das Tatbestandsmerkmal „Preis“ erfüllt ist, wenn die 
kommerzielle Kommunikation einen „ab“-Preis nennt, also 
den niedrigsten Preis, zu dem das beworbene Produkt oder 
die beworbenen Produktgruppen erworben werden können, 
obwohl es das beworbene Produkt oder die beworbenen 
Produktgruppen zugleich auch in anderen Ausführungen 
oder mit anderen Merkmalen zu Preisen gibt, die nicht an
gegeben werden? 

4. Muss Art. 2 Buchst. i der Richtlinie so ausgelegt werden, 
dass das Tatbestandsmerkmal „Merkmale des Produkts“ er
füllt ist, sobald es eine Bezugnahme auf das Produkt in Wort 
oder Bild („verbal or visual reference to the product“) gibt, d. 
h. dass das Produkt zwar bezeichnet, aber darüber hinaus 
nicht beschrieben wird? 

5. Wenn obige Frage bejaht wird, gilt dies selbst dann, wenn 
das beworbene Produkt in verschiedenen Ausführungen an
geboten wird, die kommerzielle Kommunikation aber auf 
diese nur unter einer gemeinsamen Bezeichnung Bezug 
nimmt? 

6. Im Falle der Aufforderung zum Kauf, muss Art. 7 Abs. 4 
Buchst. a so ausgelegt werden, dass es genügt, nur be
stimmte der ein Produkt kennzeichnenden Merkmale anzu
geben, und dass der Gewerbetreibende im Übrigen auf seine 
Website verweist, sofern sich auf dieser wesentliche Infor
mationen über die maßgeblichen Merkmale des Produkts, 
dessen Preis und die übrigen Erfordernisse gemäß Art. 7 
Abs. 4 finden? 

7. Muss Art. 7 Abs. 4 Buchst. c so ausgelegt werden, dass es 
genügt, einen „ab“-Preis anzugeben, um das Tatbestands
merkmal Preis zu erfüllen? 

( 1 ) ABl. L 149, S. 22. 

Klage, eingereicht am 10. März 2010 — Europäische 
Kommission/Hellenische Republik 

(Rechtssache C-127/10) 

(2010/C 113/56) 

Verfahrenssprache: Griechisch 

Parteien 

Klägerin: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: M. 
Karanassou-Apostolopoulou und G. Zavvos) 

Beklagte: Hellenische Republik 

Anträge 

Die Kommission beantragt, 

— festzustellen, dass die Hellenische Republik dadurch gegen 
ihre Verpflichtungen aus der Richtlinie 2006/42/EG ( 1 ) des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 
über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG 
verstoßen hat, dass sie die Rechts- und Verwaltungsvor
schriften, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie nach
zukommen, nicht erlassen oder der Kommission jedenfalls 
nicht mitgeteilt hat, 

— der Hellenischen Republik die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Die Frist zur Umsetzung der Richtlinie 2006/42/EG in das in
nerstaatliche Recht sei am 29. Juni 2008 abgelaufen. 

( 1 ) ABl. L 157 vom 9.6.2006, S. 24.
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